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Vorwort
Die Textausgabe Landesrecht Nordrhein-Westfalen wendet sich in gleicher Weise an Wissenschaft
und Praxis. Sie orientiert sich an den Bedürfnissen der Studierenden ebenso wie an denen von
Rechtsreferendarinnen und ‑referendaren, Richterinnen und Richtern, Verwaltungsbeamtinnen und
‑beamten, Rechtsanwältinnen und ‑anwälten sowie Verbandsjuristinnen und ‑juristen in Nordrhein-
Westfalen. Nach dem Vorbild der Nomos-Textausgaben zum Bundesrecht sind in ihr die wichtigs‐
ten, in der Ausbildung und der täglichen praktischen Arbeit unverzichtbaren landesrechtlichen Vor‐
schriften zusammengestellt. Die Sammlung umfasst Normen aus den Bereichen Staat und Verfas‐
sung, Verwaltung, Kommunalrecht, Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Umweltschutz, Planungs-
und Bauwesen, Verkehrswesen, Medien, Wirtschaft, Hochschule und juristische Ausbildung sowie
Rechtspflege. Ein ausführliches Register und eine durchgängige Satznummerierung erleichtern das
Auffinden der gesuchten Norm.
 
Die aktuelle 20. Auflage berücksichtigt u.a. Änderungen der Gemeinde-, Kreis- und Landschafts‐
verbandsordnung durch das Gesetz zur Änderung kommunalrechtlicher und weiterer Vorschriften
im Land Nordrhein-Westfalen, ferner das Gesetz zur Änderung verwaltungsverfahrensrechtlicher,
verwaltungsvollstreckungsrechtlicher und kostenrechtlicher Vorschriften mit Auswirkungen etwa
auf das Verwaltungsverfahrens-, das Verwaltungsvollstreckungs- und das Ordnungsbehördengesetz.
Im Hochschulgesetz sind nunmehr die neuen Regelungen zum integrierten Bachelor enthalten.
   
Wünsche und Hinweise zur Gestaltung der Textsammlung sind uns wie immer stets willkommen.
Die jetzt vorgelegte 20. Auflage befindet sich auf dem Stand vom 1. September 2025.
   
Bonn/Köln im September 2025 Thomas Mayen

Max-Jürgen Seibert
Christian von Coelln
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Verfassung
für das Land Nordrhein-Westfalen
Vom 28. Juni 1950 (GV. NRW. S. 127)
(SGV. NRW. 100)
zuletzt geändert durch Art. 1 G zur Einfügung des Europabezuges in die Landesverfassung
vom 30. Juni 2020 (GV. NRW. S. 644)

Nichtamtliche Inhaltsübersicht
Präambel
Erster Teil
Von den Grundlagen des Landes
Art. 1 [Bundesland; Gliederung; Symbole;

Europabezug]
Art. 2 [Volkskompetenzen]
Art. 3 [Gewaltenteilung]

Zweiter Teil
Von den Grundrechten und der Ordnung des
Gemeinschaftslebens
Erster Abschnitt
Von den Grundrechten
Art. 4 [Grundrechte des Grundgesetzes]

Zweiter Abschnitt
Die Familie
Art. 5 [Ehe und Familie]
Art. 6 [Kinder- und Jugendschutz]

Dritter Abschnitt
Schule, Kunst und Wissenschaft, Sport, Religion
und Religionsgemeinschaften
Art. 7 [Erziehungsziele]
Art. 8 [Recht der Eltern; Schulpflicht]
Art. 9 [Schulgeld]
Art. 10 [Gliederung des Schulwesens]
Art. 11 [Staatsbürgerkunde]
Art. 12 [Grund- und Hauptschule]
Art. 13 [Verbot der Diskriminierung aus

religiösen Gründen]
Art. 14 [Religionsunterricht]
Art. 15 [Ausbildung der Lehrer]
Art. 16 [Selbstverwaltung der Hochschulen;

Ausbildung von Geistlichen]
Art. 17 [Anerkannte Träger der

Erwachsenenbildung]
Art. 18 [Kultur, Kunst, Wissenschaft und Sport]
Art. 19 [Religionsfreiheit]
Art. 20 [Recht auf Seelsorge in öffentlichen

Anstalten]
Art. 21 [Ansprüche der Kirchen]
Art. 22 [Geltung des Art. 140 GG]
Art. 23 [Anerkennung und Änderung der

Kirchenverträge]

Vierter Abschnitt
Arbeit, Wirtschaft, Umwelt
Art. 24 [Recht auf Arbeit, gleichen Lohn und

Urlaub]
Art. 25 [Sonn- und Feiertage]
Art. 26 [Recht auf Mitbestimmung]
Art. 27 [Monopolbetriebe; Verbot von Kartellen]
Art. 28 [Mittelstandsförderung]
Art. 29 [Siedlungspolitik]
Art. 29a [Natur- und Umweltschutz; Tierschutz]

Dritter Teil
Von den Organen und Aufgaben des Landes
Erster Abschnitt
Der Landtag
Art. 30 [Abgeordnete]
Art. 31 [Wahl; Wahlberechtigung]
Art. 32 [Wahlverbot]
Art. 33 [Wahlprüfung]
Art. 34 [Wahlperiode]
Art. 35 [Auflösung des Landtags]
Art. 36 [Beginn der Wahlperiode]
Art. 37 [Konstituierende Sitzung]
Art. 38 [Präsidium, Geschäftsordnung,

Einberufung]
Art. 39 [Präsident]
Art. 40 [Unterrichtung des Landtags]
Art. 41 [Untersuchungsausschüsse]
Art. 41a [Petitionsausschuss]
Art. 42 [Öffentlichkeit der Sitzungen]
Art. 43 [Berichterstattung]
Art. 44 [Beschlußfähigkeit, Beschlussfassung]
Art. 45 [Verhältnis Landtag – Landesregierung]
Art. 46 [Rechtsstellung der Abgeordneten]
Art. 47 [Indemnität]
Art. 48 [Immunität]
Art. 49 [Zeugnisverweigerungsrecht]
Art. 50 [Bezüge; freie Beförderung]

Zweiter Abschnitt
Die Landesregierung
Art. 51 [Zusammensetzung der Landesregierung]
Art. 52 [Wahl des Ministerpräsidenten;

Ernennung der Minister]
Art. 53 [Amtseid]
Art. 54 [Vorsitz in der Landesregierung]
Art. 55 [Richtlinienkompetenz]
Art. 56 [Gesetzesvorlagen;

Verwaltungsverordnungen]
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Art. 57 [Vertretungsbefugnis]
Art. 58 [Befugnis zur Ernennung der Beamten]
Art. 59 [Gnadenrecht]
Art. 60 [Gesetzgebungsnotstand]
Art. 61 [Konstruktives Misstrauensvotum]
Art. 62 [Rücktritt]
Art. 63 [aufgehoben]
Art. 64 [Rechtsverhältnisse der Mitglieder der

Landesregierung]

Dritter Abschnitt
Die Gesetzgebung
Art. 65 [Gesetzgebungsinitiative]
Art. 66 [Gesetzesbeschlüsse]
Art. 67 [Volksinitiativen]
Art. 67a [aufgehoben]
Art. 68 [Volksbegehren und Volksentscheid]
Art. 69 [Änderung der Verfassung]
Art. 70 [Verordnungsermächtigung]
Art. 71 [Verkündung der Gesetze und

Verordnungen]

Vierter Abschnitt
Die Rechtspflege
Art. 72 [Rechtsprechung]
Art. 73 [Richteranklage]
Art. 74 [Verwaltungsgerichte]

Fünfter Abschnitt
Der Verfassungsgerichtshof
Art. 75 [Zuständigkeit]

Art. 76 [Zusammensetzung]

Sechster Abschnitt
Die Verwaltung
Art. 77 [Organisation]
Art. 77a [Datenschutzbeauftragter]
Art. 78 [Kommunale Selbstverwaltung]
Art. 79 [Anspruch auf Erschließung eigener

Steuerquellen]
Art. 80 [Amtspflichten der

Verwaltungsangehörigen]

Siebenter Abschnitt
Das Finanzwesen
Art. 81 [Haushaltsplan]
Art. 82 [Übergangsermächtigung]
Art. 83 [Kredite]
Art. 84 [Ausgabendeckung]
Art. 85 [Überplanmäßige und außerplanmäßige

Ausgaben]
Art. 86 [Rechenschaftspflicht;

Rechnungsprüfung]
Art. 87 [Landesrechnungshof]
Art. 88 [Fiskalische Betriebe]
Übergangs- und Schlußbestimmungen
Art. 89 [Schulwesen im ehemaligen Land Lippe]
Art. 90 [Volksentscheid]
Art. 91 [Übergangsregelung]
Art. 92 [Wahlperiode des Landtags von 1970]
Art. 93 [Amtszeit Verfassungsgerichtshof]

Der Landtag Nordrhein-Westfalen hat am 6. Juni 1950 folgendes Gesetz beschlossen, das gemäß
Artikel 90 am 18. Juni 1950 durch Volksentscheid von der Mehrheit der Abstimmenden bejaht wor‐
den ist:
Präambel
In Verantwortung vor Gott und den Menschen, verbunden mit allen Deutschen, erfüllt von dem
Willen, die Not der Gegenwart in gemeinschaftlicher Arbeit zu überwinden, dem inneren und
äußeren Frieden zu dienen, Freiheit, Gerechtigkeit und Wohlstand für alle zu schaffen, haben sich
die Männer und Frauen des Landes Nordrhein-Westfalen diese Verfassung gegeben:

Erster Teil
Von den Grundlagen des Landes

[Bundesland; Gliederung; Symbole; Europabezug]
(1) 1Nordrhein-Westfalen ist ein Gliedstaat der Bundesrepublik Deutschland und damit Teil der
Europäischen Union. 2Das Land gliedert sich in Gemeinden und Gemeindeverbände.
(2) Die Landesfarben und das Landeswappen werden durch Gesetz bestimmt.
(3) 1Nordrhein-Westfalen trägt zur Verwirklichung und Entwicklung eines geeinten Europas bei,
das demokratischen, rechtsstaatlichen, sozialen und föderativen Grundsätzen sowie dem Grundsatz
der Subsidiarität verpflichtet ist, die Eigenständigkeit der Regionen wahrt und deren Mitwirkung
an europäischen Entscheidungen sichert. 2Das Land arbeitet mit anderen europäischen Regionen
zusammen und unterstützt die grenzüberschreitende Kooperation.

[Volkskompetenzen]
Das Volk bekundet seinen Willen durch Wahl, Volksbegehren und Volksentscheid.

[Gewaltenteilung]
(1) Die Gesetzgebung steht dem Volk und der Volksvertretung zu.

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 3
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(2) Die Verwaltung liegt in den Händen der Landesregierung, der Gemeinden und der Gemeindever‐
bände.
(3) Die Rechtsprechung wird durch unabhängige Richter ausgeübt.

Zweiter Teil
Von den Grundrechten und der Ordnung des Gemeinschaftslebens

Erster Abschnitt
Von den Grundrechten

[Grundrechte des Grundgesetzes]
(1) Die im Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland in der Fassung vom 23. Mai 1949 fest‐
gelegten Grundrechte und staatsbürgerlichen Rechte sind Bestandteil dieser Verfassung und unmit‐
telbar geltendes Landesrecht.
(2) 1Jeder hat Anspruch auf Schutz seiner personenbezogenen Daten. 2Eingriffe sind nur in überwie‐
gendem Interesse der Allgemeinheit auf Grund eines Gesetzes zulässig.

Zweiter Abschnitt
Die Familie

[Ehe und Familie]
(1) 1Ehe und Familie werden als die Grundlagen der menschlichen Gesellschaft anerkannt. 2Sie
stehen unter dem besonderen Schutz des Landes. 3Die Mutterschaft und die kinderreiche Familie
haben Anspruch auf besondere Fürsorge.
(2) 1Familien- und Erwerbsarbeit sind gleichwertig. 2Frauen und Männer sind entsprechend ihrer
Entscheidung an Familien- und Erwerbsarbeit gleichberechtigt beteiligt.

[Kinder- und Jugendschutz]
(1) Jedes Kind hat ein Recht auf Achtung seiner Würde als eigenständige Persönlichkeit und auf
besonderen Schutz von Staat und Gesellschaft.
(2) 1Kinder und Jugendliche haben ein Recht auf Entwicklung und Entfaltung ihrer Persönlichkeit,
auf gewaltfreie Erziehung und den Schutz vor Gewalt, Vernachlässigung und Ausbeutung. 2Staat
und Gesellschaft schützen sie vor Gefahren für ihr körperliches, geistiges und seelisches Wohl. 3Sie
achten und sichern ihre Rechte, tragen für altersgerechte Lebensbedingungen Sorge und fördern sie
nach ihren Anlagen und Fähigkeiten.
(3) Allen Jugendlichen ist die umfassende Möglichkeit zur Berufsausbildung und Berufsausübung
zu sichern.
(4) Das Mitwirkungsrecht der Kirchen und Religionsgemeinschaften sowie der Verbände der freien
Wohlfahrtspflege in den Angelegenheiten der Familienförderung, der Kinder- und Jugendhilfe bleibt
gewährleistet und ist zu fördern.

Dritter Abschnitt
Schule, Kunst und Wissenschaft, Sport, Religion und Religionsgemeinschaften

[Erziehungsziele]
(1) Ehrfurcht vor Gott, Achtung vor der Würde des Menschen und Bereitschaft zum sozialen
Handeln zu wecken, ist vornehmstes Ziel der Erziehung.
(2) Die Jugend soll erzogen werden im Geiste der Menschlichkeit, der Demokratie und der Freiheit,
zur Duldsamkeit und zur Achtung vor der Überzeugung des anderen, zur Verantwortung für Tiere
und die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen, in Liebe zu Volk und Heimat, zur Völkerge‐
meinschaft und Friedensgesinnung.

[Recht der Eltern; Schulpflicht]
(1) 1Jedes Kind hat Anspruch auf Erziehung und Bildung. 2Das natürliche Recht der Eltern, die
Erziehung und Bildung ihrer Kinder zu bestimmen, bildet die Grundlage des Erziehungs- und
Schulwesens. 3Die staatliche Gemeinschaft hat Sorge zu tragen, daß das Schulwesen den kulturellen
und sozialen Bedürfnissen des Landes entspricht.

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8
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(2) 1Es besteht allgemeine Schulpflicht. 2Das Nähere regelt ein Gesetz.
(3) 1Land und Gemeinden haben die Pflicht, Schulen zu errichten und zu fördern. 2Das gesamte
Schulwesen steht unter der Aufsicht des Landes. 3Die Schulaufsicht wird durch hauptamtlich tätige,
fachlich vorgebildete Beamte ausgeübt.
(4) 1Für die Privatschulen gelten die Bestimmungen des Artikels 7 Abs. 4 und 5 des Grundgesetzes
der Bundesrepublik Deutschland vom 23. Mai 1949 zugleich als Bestandteil dieser Verfassung. 2Die
hiernach genehmigten Privatschulen haben die gleichen Berechtigungen wie die entsprechenden öf‐
fentlichen Schulen. 3Sie haben Anspruch auf die zur Durchführung ihrer Aufgaben und zur Erfül‐
lung ihrer Pflichten erforderlichen öffentlichen Zuschüsse.

[Schulgeld]
(1) Schulgeld wird nicht erhoben.
(2) 1Einführung und Durchführung der Lehr- und Lernmittelfreiheit für alle Schulen sind gesetzlich
zu regeln. 2Zum Zwecke des Studiums sind im Bedarfsfalle besondere Unterhaltsbeihilfen zu ge‐
währen. 3Soweit der Staat für die öffentlichen Schulen Schulgeldfreiheit gewährt, sind auch die in
Artikel 8 Abs. 4 genannten Privatschulen berechtigt, zu Lasten des Staates auf die Erhebung von
Schulgeld zu verzichten; soweit er Lehr- und Lernmittelfreiheit gewährt, sind Lehr- und Lernmittel
in gleicher Weise für diese Privatschulen zur Verfügung zu stellen wie für die öffentlichen Schulen.

[Gliederung des Schulwesens]
(1) 1Das Schulwesen des Landes baut sich auf einer für alle Kinder verbindlichen Grundschule auf.
2Das Schulwesen wird durch die Mannigfaltigkeit der Lebens- und Berufsaufgaben bestimmt. 3Das
Land gewährleistet ein ausreichendes und vielfältiges öffentliches Schulwesen, das ein gegliedertes
Schulsystem, integrierte Schulformen sowie weitere andere Schulformen ermöglicht. 4Für die Auf‐
nahme in eine Schule sind Anlage und Neigung des Kindes maßgebend, nicht die wirtschaftliche
Lage und die gesellschaftliche Stellung der Eltern.
(2) Die Erziehungsberechtigten wirken durch Elternvertretungen an der Gestaltung des Schulwesens
mit.

[Staatsbürgerkunde]
In allen Schulen ist Staatsbürgerkunde Lehrgegenstand und staatsbürgerliche Erziehung verpflich‐
tende Aufgabe.

[Grund- und Hauptschule]
(1) Schulen müssen entsprechend ihren Bildungszielen nach Organisation und Ausstattung die
Voraussetzungen eines geordneten Schulbetriebs erfüllen.
(2) 1Grundschulen sind Gemeinschaftsschulen, Bekenntnisschulen oder Weltanschauungsschulen.
2Auf Antrag der Erziehungsberechtigten sind, soweit ein geordneter Schulbetrieb gewährleistet ist,
Grundschulen einzurichten.
(3) 1In Gemeinschaftsschulen werden Kinder auf der Grundlage christlicher Bildungs- und Kultur‐
werte in Offenheit für die christlichen Bekenntnisse und für andere religiöse und weltanschauliche
Überzeugungen gemeinsam unterrichtet und erzogen. 2In Bekenntnisschulen werden Kinder des
katholischen oder des evangelischen Glaubens oder einer anderen Religionsgemeinschaft nach den
Grundsätzen des betreffenden Bekenntnisses unterrichtet und erzogen. 3In Weltanschauungsschulen,
zu denen auch die bekenntnisfreien Schulen gehören, werden die Kinder nach den Grundsätzen der
betreffenden Weltanschauung unterrichtet und erzogen.
(4) Das Nähere bestimmt ein Gesetz.

[Verbot der Diskriminierung aus religiösen Gründen]
Wegen des religiösen Bekenntnisses darf im Einzelfalle keinem Kinde die Aufnahme in einer
öffentliche Schule verweigert werden, falls keine entsprechende Schule vorhanden ist.

[Religionsunterricht]
(1) 1Der Religionsunterricht ist ordentliches Lehrfach an allen Schulen, mit Ausnahme der Weltan‐
schauungsschulen (bekenntnisfreien Schulen). 2Für die religiöse Unterweisung bedarf der Lehrer
der Bevollmächtigung durch die Kirche oder durch die Religionsgemeinschaft. 3Kein Lehrer darf
gezwungen werden, Religionsunterricht zu erteilen.
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(2) Lehrpläne und Lehrbücher für den Religionsunterricht sind im Einvernehmen mit der Kirche
oder Religionsgemeinschaft zu bestimmen.
(3) Unbeschadet des staatlichen Aufsichtsrechtes haben die Kirchen oder die Religionsgemeinschaf‐
ten das Recht, nach einem mit der Unterrichtsverwaltung vereinbarten Verfahren sich durch Ein‐
sichtnahme zu vergewissern, daß der Religionsunterricht in Übereinstimmung mit ihren Lehren und
Anforderungen erteilt wird.
(4) Die Befreiung vom Religionsunterricht ist abhängig von einer schriftlichen Willenserklärung der
Erziehungsberechtigten oder des religionsmündigen Schülers.

[Ausbildung der Lehrer]
1Die Ausbildung der Lehrer erfolgt in der Regel an wissenschaftlichen Hochschulen. 2Sie berück‐
sichtigt die Bedürfnisse der Schulen; es ist ein Lehrangebot zu gewährleisten, das diesem Erforder‐
nis gerecht wird. 3Es ist sicherzustellen, daß die Befähigung zur Erteilung des Religionsunterrichts
erworben werden kann.

[Selbstverwaltung der Hochschulen; Ausbildung von Geistlichen]
(1) Die Universitäten und diejenigen Hochschulen, die ihnen als Stätten der Forschung und der Leh‐
re gleichstehen, haben, unbeschadet der staatlichen Aufsicht, das Recht auf eine ihrem besonderen
Charakter entsprechende Selbstverwaltung im Rahmen der Gesetze und ihrer staatlich anerkannten
Satzungen.
(2) Zur Ausbildung ihrer Geistlichen haben die Kirchen und zur Ausbildung ihrer Religionsdiener
die Religionsgemeinschaften das Recht, eigene Anstalten mit Hochschulcharakter zu errichten und
zu unterhalten.

[Anerkannte Träger der Erwachsenenbildung]
1Die Erwachsenenbildung ist zu fördern. 2Als Träger von Einrichtungen der Erwachsenenbildung
werden neben Staat, Gemeinden und Gemeindeverbänden auch andere Träger, wie die Kirchen und
freien Vereinigungen, anerkannt.

[Kultur, Kunst, Wissenschaft und Sport]
(1) Kultur, Kunst und Wissenschaft sind durch Land und Gemeinden zu pflegen und zu fördern.
(2) Die Denkmäler der Kunst, der Geschichte und der Kultur, die Landschaft und Naturdenkmale
stehen unter dem Schutz des Landes, der Gemeinden und Gemeindeverbände.
(3) Sport ist durch Land und Gemeinden zu pflegen und zu fördern.

[Religionsfreiheit]
(1) 1Die Freiheit der Vereinigung zu Kirchen oder Religionsgemeinschaften wird gewährleistet.
2Der Zusammenschluß von Kirchen oder Religionsgemeinschaften innerhalb des Landes unterliegt
keinen Beschränkungen.
(2) 1Die Kirchen und die Religionsgemeinschaften ordnen und verwalten ihre Angelegenheiten
selbständig innerhalb der Schranken des für alle geltenden Gesetzes. 2Sie haben das Recht, ihre
Ämter ohne Mitwirkung des Staates und der politischen Gemeinden zu verleihen oder zu entziehen.

[Recht auf Seelsorge in öffentlichen Anstalten]
Die Kirchen und die Religionsgemeinschaften haben das Recht in Erziehungs-, Kranken-, Straf- und
ähnlichen öffentlichen Anstalten gottesdienstliche Handlungen vorzunehmen und eine geordnete
Seelsorge auszuüben, wobei jeder Zwang fernzuhalten ist.

[Ansprüche der Kirchen]
Die den Kirchen oder den Religionsgemeinschaften gemäß Gesetz, Vertrag oder anderen Rechtsti‐
teln zustehenden Leistungen des Staates, der politischen Gemeinden oder Gemeindeverbände kön‐
nen nur durch Vereinbarungen abgelöst werden; soweit solche Vereinbarungen das Land betreffen,
bedürfen sie der Bestätigung durch Landesgesetz.

[Geltung des Art. 140 GG]
Im übrigen gilt für die Ordnung zwischen Land und Kirchen oder Religionsgemeinschaften Artikel
140 des Bonner Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland vom 23. Mai 1949 als Bestand‐
teil dieser Verfassung und unmittelbar geltendes Landesrecht.
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[Anerkennung und Änderung der Kirchenverträge]
(1) Die Bestimmungen der Verträge mit der Katholischen Kirche und der Evangelischen Kirche der
Altpreußischen Union, die im früheren Freistaat Preußen Geltung hatten, werden für die Gebiete des
Landes Nordrhein-Westfalen, die zum ehemaligen Preußen gehörten, als geltendes Recht anerkannt.
(2) Zur Änderung dieser Kirchenverträge und zum Abschluß neuer Verträge ist außer der Zustim‐
mung der Vertragspartner ein Landesgesetz erforderlich.

Vierter Abschnitt
Arbeit, Wirtschaft, Umwelt

[Recht auf Arbeit, gleichen Lohn und Urlaub]
(1) 1Im Mittelpunkt des Wirtschaftslebens steht das Wohl des Menschen. 2Der Schutz seiner Arbeits‐
kraft hat den Vorrang vor dem Schutz materiellen Besitzes. 3Jedermann hat ein Recht auf Arbeit.
(2) 1Der Lohn muß der Leistung entsprechen und den angemessenen Lebensbedarf des Arbeitenden
und seiner Familie decken. 2Für gleiche Tätigkeit und gleiche Leistung besteht Anspruch auf
gleichen Lohn. 3Das gilt auch für Frauen und Jugendliche.
(3) Das Recht auf einen ausreichenden, bezahlten Urlaub ist gesetzlich festzulegen.

[Sonn- und Feiertage]
(1) Der Sonntag und die staatlich anerkannten Feiertage werden als Tage der Gottesverehrung,
der seelischen Erhebung, der körperlichen Erholung und der Arbeitsruhe anerkannt und gesetzlich
geschützt.
(2) Der 1. Mai als Tag des Bekenntnisses zu Freiheit und Frieden, sozialer Gerechtigkeit, Völkerver‐
söhnung und Menschenwürde ist gesetzlicher Feiertag.

[Recht auf Mitbestimmung]
Entsprechend der gemeinsamen Verantwortung und Leistung der Unternehmer und Arbeitnehmer
für die Wirtschaft wird das Recht der Arbeitnehmer auf gleichberechtigte Mitbestimmung bei der
Gestaltung der wirtschaftlichen und sozialen Ordnung anerkannt und gewährleistet.

[Monopolbetriebe; Verbot von Kartellen]
(1) Großbetriebe der Grundstoffindustrie und Unternehmen, die wegen ihrer monopolartigen Stel‐
lung besondere Bedeutung haben, sollen in Gemeineigentum überführt werden.
(2) Zusammenschlüsse, die ihre wirtschaftliche Macht mißbrauchen, sind zu verbieten.

[Mittelstandsförderung]
1Die Klein- und Mittelbetriebe in Landwirtschaft, Handwerk, Handel und Gewerbe und die freien
Berufe sind zu fördern. 2Die genossenschaftliche Selbsthilfe ist zu unterstützen.

[Siedlungspolitik]
(1) Die Verbindung weiter Volksschichten mit dem Grund und Boden ist anzustreben.
(2) Das Land hat die Aufgabe, nach Maßgabe der Gesetze neue Wohn- und Wirtschaftsheimstätten
zu schaffen und den klein- und mittelbäuerlichen Besitz zu stärken.
(3) Die Kleinsiedlung und das Kleingartenwesen sind zu fördern.

[Natur- und Umweltschutz; Tierschutz]
(1) Die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere stehen unter dem Schutz des Landes, der
Gemeinden und Gemeindeverbände.
(2) 1Die notwendigen Bindungen und Pflichten bestimmen sich unter Ausgleich der betroffenen
öffentlichen und privaten Belange. 2Das Nähere regelt das Gesetz.
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Dritter Teil
Von den Organen und Aufgaben des Landes

Erster Abschnitt
Der Landtag

[Abgeordnete]
(1) 1Der Landtag besteht aus den vom Volke gewählten Abgeordneten. 2Zu seinen Aufgaben gehö‐
ren die Wahl des/der Ministerpräsidenten/in, die Verabschiedung der Gesetze und die Kontrolle des
Handelns der Landesregierung; er bildet ein öffentliches Forum für die politische Willensbildung.
(2) Die Abgeordneten stimmen nach ihrer freien, nur durch die Rücksicht auf das Wohl des Landes
Nordrhein-Westfalen bestimmten Überzeugung; sie sind an Aufträge nicht gebunden.
(3) 1Die Abgeordneten haben im Landtag insbesondere das Recht, das Wort zu ergreifen, Fragen
und Anträge zu stellen sowie an Wahlen und Abstimmungen teilzunehmen. 2Das Nähere regelt die
Geschäftsordnung.
(4) 1Der Landtag bildet Ausschüsse, insbesondere zur Vorbereitung seiner Beschlüsse. Die Zusam‐
mensetzung der Ausschüsse sowie die Regelung des Vorsitzes in den Ausschüssen ist im Verhältnis
der Stärke der einzelnen Fraktionen vorzunehmen. 2Jeder Abgeordnete hat das Recht auf Mitwir‐
kung in einem Ausschuss.
(5) 1Abgeordnete können sich zu Fraktionen zusammenschließen. 2Die Fraktionen wirken mit eige‐
nen Rechten und Pflichten an der Erfüllung der Aufgaben des Landtags mit. 3Zu ihren Aufgaben
gehören die Koordination der parlamentarischen Tätigkeit und die Information der Öffentlichkeit.
4Ihre innere Ordnung muss demokratischen Grundsätzen entsprechen. 5Zur Wahrnehmung ihrer
Aufgaben ist den Fraktionen eine angemessene Ausstattung zu gewährleisten. 6Das Nähere regelt
die Geschäftsordnung des Landtags oder ein Gesetz.

[Wahl; Wahlberechtigung]
(1) Die Abgeordneten werden in allgemeiner, gleicher, unmittelbarer, geheimer und freier Wahl
gewählt.
(2) 1Wahlberechtigt ist, wer das 18. Lebensjahr vollendet hat. 2Wählbar ist, wer das Alter erreicht
hat, mit dem die Volljährigkeit eintritt.
(3) Die Wahl findet an einem Sonntag oder einem gesetzlichen Feiertag statt.
(4) Das Nähere wird durch Gesetz geregelt.

[Wahlverbot]
(1) Vereinigungen und Personen, die es unternehmen, die staatsbürgerlichen Freiheiten zu unterdrü‐
cken oder gegen Volk, Land oder Verfassung Gewalt anzuwenden, dürfen sich an Wahlen und
Abstimmungen nicht beteiligen.
(2) Die Entscheidung darüber, ob diese Voraussetzungen vorliegen, trifft auf Antrag der Landesre‐
gierung oder von mindestens fünfzig Abgeordneten des Landtags der Verfassungsgerichtshof.

[Wahlprüfung]
(1) Die Wahlprüfung ist Sache des Landtags.
(2) Ihm obliegt auch die Feststellung, ob ein Abgeordneter des Landtags die Mitgliedschaft verloren
hat.
(3) Die Entscheidung kann durch Beschwerde beim Verfassungsgerichtshof angefochten werden.
(4) Das Nähere wird durch Gesetz geregelt.

[Wahlperiode]
1Der Landtag wird auf fünf Jahre gewählt. 2Die Neuwahl findet im letzten Vierteljahr der Wahlperi‐
ode statt. 3Die Wahlperiode endet, auch im Fall einer Auflösung des Landtags, mit dem Zusammen‐
tritt des neuen Landtags.

[Auflösung des Landtags]
(1) 1Der Landtag kann sich durch Beschluß auflösen. 2Hierzu bedarf es der Zustimmung der
Mehrheit der gesetzlichen Mitgliederzahl.
(2) Nach der Auflösung des Landtages muß die Neuwahl binnen neunzig Tagen stattfinden.
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[Beginn der Wahlperiode]
Die Wahlperiode des neuen Landtags beginnt mit seinem ersten Zusammentritt.

[Konstituierende Sitzung]
(1) 1Der Landtag tritt spätestens am zwanzigsten Tag nach der Wahl zusammen. 2Der neugewählte
Landtag wird zu seiner ersten Sitzung vom bisherigen Präsidenten einberufen.
(2) Nach dem Zusammentritt eines neuen Landtags führt das an Jahren älteste oder, wenn es ablehnt
oder verhindert ist, das jeweils nächstälteste Mitglied des Landtags den Vorsitz, bis der neugewählte
Präsident oder einer seiner Stellvertreter das Amt übernimmt.

[Präsidium, Geschäftsordnung, Einberufung]
(1) 1Der Landtag wählt den Präsidenten, dessen Stellvertreter und die übrigen Mitglieder des Präsi‐
diums. 2Er gibt sich seine Geschäftsordnung.
(2) Bis zur Wahl des neuen Präsidiums führt das bisherige Präsidium die Geschäfte weiter.
(3) Der Landtag wird jeweils durch den Präsidenten einberufen.
(4) Auf Antrag der Landesregierung oder eines Viertels seiner Mitglieder muß der Landtag unver‐
züglich einberufen werden.

[Präsident]
(1) 1In Rechtsgeschäften und Rechtsstreitigkeiten der Landtagsverwaltung vertritt der Präsident das
Land. 2Er verfügt über die Einnahmen und Ausgaben der Landtagsverwaltung nach Maßgabe des
Haushalts.
(2) 1Dem Präsidenten steht die Annahme und Entlassung der Angestellten und Arbeiter sowie im
Benehmen mit dem Präsidium die Ernennung der Beamten des Landtags zu. 2Er hat die Dienstauf‐
sicht und Dienststrafgewalt über die Beamten, Angestellten und Arbeiter des Landtags. 3Er übt das
Hausrecht und die Polizeigewalt im Landtagsgebäude aus.
(3) Im übrigen werden die Rechte und Pflichten des Präsidenten durch die Geschäftsordnung
bestimmt.

[Unterrichtung des Landtags]
(1) 1Die Landesregierung unterrichtet den Landtag frühzeitig und umfassend über die Vorbereitung
von Landesgesetzen, Staatsverträgen, Verwaltungsabkommen und Angelegenheiten der Landespla‐
nung sowie über Angelegenheiten des Bundes und der Europäischen Union, soweit sie an ihnen
mitwirkt. 2Das Nähere regelt eine Vereinbarung zwischen Landtag und Landesregierung.
(2) 1In Angelegenheiten der Europäischen Union, die im Schwerpunkt Gesetzgebungsrechte des
Landtags betreffen, berücksichtigt die Landesregierung die Stellungnahme des Landtags bei der
Wahrnehmung ihrer Aufgaben. 2Weicht die Landesregierung in ihrem Stimmverhalten im Bundesrat
von einer Stellungnahme des Landtags ab, so hat sie ihre Entscheidung gegenüber dem Landtag zu
begründen.

[Untersuchungsausschüsse]
(1) 1Der Landtag hat das Recht und auf Antrag von einem Fünftel der gesetzlichen Zahl seiner Mit‐
glieder die Pflicht, Untersuchungsausschüsse einzusetzen. 2Diese Ausschüsse erheben in öffentlicher
Verhandlung die Beweise, die sie oder die Antragsteller für erforderlich erachten. 3Sie können mit
Zweidrittelmehrheit die Öffentlichkeit ausschließen. 4Die Zahl der Mitglieder bestimmt der Landtag.
5Die Mitglieder wählt der Landtag im Wege der Verhältniswahl. 6Das Nähere über die Einsetzung,
die Befugnisse und das Verfahren wird durch Gesetz geregelt.
(2) 1Die Gerichte und Verwaltungsbehörden sind zur Rechts- und Amtshilfe verpflichtet. 2Sie sind
insbesondere verpflichtet, dem Ersuchen dieser Ausschüsse um Beweiserhebungen nachzukommen.
3Die Akten der Behörden und öffentlichen Körperschaften sind ihnen auf Verlangen vorzulegen.
(3) Das Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis bleiben unberührt.
(4) 1Die Beschlüsse der Untersuchungsausschüsse sind der richterlichen Erörterung entzogen. 2In
der Feststellung und in der rechtlichen Beurteilung des der Untersuchung zugrunde liegenden
Sachverhalts sind die Gerichte frei.

[Petitionsausschuss]
(1) Zur Vorbereitung der Beschlüsse über Petitionen gemäß Artikel 17 des Grundgesetzes sind die
Landesregierungen und die Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts sowie
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Behörden und sonstige Verwaltungseinrichtungen, soweit sie unter der Aufsicht des Landes stehen,
verpflichtet, dem Petitionsausschuß des Landtags auf sein Verlangen jederzeit Eintritt zu ihren Ein‐
richtungen zu gestatten
(2) 1Die in Absatz 1 genannten Stellen sind verpflichtet, dem Petitionsausschuß auf sein Verlangen
alle erforderlichen Auskünfte zu erteilen und Akten zugängig zu machen. 2Der Petitionsausschuß
ist berechtigt, den Petenten und beteiligte Personen anzuhören. 3Nach näherer Bestimmung der
Geschäftsordnung kann der Petitionsausschuß Beweise durch Vernehmung von Zeugen und Sach‐
verständigen erheben. 4Die Vorschriften der Strafprozeßordnung finden sinngemäß Anwendung.
5Das Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis bleibt unberührt.
(3) 1Nach Maßgabe der Geschäftsordnung kann der Petitionsausschuß die ihm gemäß Absatz 1
und 2 zustehenden Befugnisse mit Ausnahme der eidlichen Vernehmung auf einzelne Mitglieder des
Ausschusses übertragen; auf Antrag des Petitionsausschusses beauftragt der Präsident des Landtags
Beamte der Landtagsverwaltung mit der Wahrnehmung dieser Befugnisse. 2Artikel 45 Abs. 1 und 2
findet sinngemäß Anwendung.

[Öffentlichkeit der Sitzungen]
1Die Sitzungen des Landtags sind öffentlich. 2Auf Antrag der Landesregierung oder von zehn
Abgeordneten kann der Landtag mit Zweidrittelmehrheit der Anwesenden die Öffentlichkeit für
einzelne Gegenstände der Tagesordnung ausschließen. 3Über den Antrag wird in geheimer Sitzung
verhandelt.

[Berichterstattung]
Wegen wahrheitsgetreuer Berichte über öffentliche Sitzungen des Landtags und seiner Ausschüsse
kann niemand zur Verantwortung gezogen werden.

[Beschlußfähigkeit, Beschlussfassung]
(1) Der Landtag ist beschlußfähig, wenn mehr als die Hälfte der gesetzlichen Mitgliederzahl anwe‐
send ist.
(2) Der Landtag faßt seine Beschlüsse mit Stimmenmehrheit.

[Verhältnis Landtag – Landesregierung]
(1) 1Die Mitglieder der Landesregierung und die von ihnen Beauftragten können den Sitzungen des
Landtags und seiner Ausschüsse beiwohnen. 2Die Aufrechterhaltung der Ordnung in der Sitzung
obliegt dem Vorsitzenden. 3Den Mitgliedern der Landesregierung ist jederzeit, auch außerhalb der
Tagesordnung, das Wort zu erteilen.
(2) Der Landtag und seine Ausschüsse können die Anwesenheit jedes Mitgliedes der Landesregie‐
rung verlangen.
(3) Die Vorschrift des Absatzes 1, Satz 1 und 3 gilt nicht für die Sitzungen der Untersuchungsaus‐
schüsse.

[Rechtsstellung der Abgeordneten]
(1) 1Abgeordnete dürfen an der Übernahme und Ausübung ihres Mandats nicht gehindert oder
hierdurch in ihrem Amt oder Arbeitsverhältnis benachteiligt werden. 2Insbesondere ist unzulässig,
sie aus diesem Grunde zu entlassen oder ihnen zu kündigen.
(2) 1Beamte, Angestellte und Arbeiter bedürfen zu der mit den Obliegenheiten ihres Mandats als
Mitglieder des Landtags verbundenen Tätigkeit keines Urlaubs. 2Bewerben sie sich um einen Sitz
im Landtag, so ist ihnen der zur Vorbereitung ihrer Wahl erforderliche Urlaub zu gewähren.
(3) Die Wählbarkeit von Beamten, Angestellten des öffentlichen Dienstes und Richtern im Lande
Nordrhein-Westfalen kann gesetzlich beschränkt werden.

[Indemnität]
1Kein Abgeordneter darf zu irgendeiner Zeit wegen seiner Abstimmung oder wegen Äußerungen
in Ausübung seines Mandats gerichtlich oder dienstlich verfolgt oder sonst außerhalb der Versamm‐
lung zur Verantwortung gezogen werden. 2Dies gilt nicht für verleumderische Beleidigungen.

[Immunität]
(1) Kein Abgeordneter kann ohne Genehmigung des Landtags während der Wahlperiode wegen
einer mit Strafe bedrohten Handlung zur Untersuchung gezogen, festgenommen oder verhaftet wer‐
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den, es sei denn, daß er bei der Ausübung der Tat oder spätestens im Laufe des nächstfolgenden Ta‐
ges ergriffen wird oder ein Fall der Ehrverletzung nach Artikel 47 vorliegt.
(2) Die gleiche Genehmigung ist bei jeder anderen Beschränkung der persönlichen Freiheit erforder‐
lich, die die Ausübung des Abgeordnetenmandats beeinträchtigt.
(3) Jedes Strafverfahren gegen einen Abgeordneten und jede Haft oder sonstige Beschränkung
seiner persönlichen Freiheit wird auf Verlangen des Landtags entweder für die gesamte Dauer oder
bestimmte Zeitabschnitte der Wahlperiode ausgesetzt.

[Zeugnisverweigerungsrecht]
(1) 1Die Abgeordneten sind berechtigt, über Personen, die ihnen in ihrer Eigenschaft als Abgeordne‐
te oder denen sie in dieser Eigenschaft Tatsachen anvertraut haben sowie über diese Tatsachen selbst
das Zeugnis zu verweigern. 2Soweit dieses Zeugnisverweigerungsrecht reicht, ist die Beschlagnah‐
me von Schriftstücken unzulässig.
(2) Eine Durchsuchung oder Beschlagnahme darf in den Räumen des Landtags nur mit Genehmi‐
gung des Präsidenten vorgenommen werden.

[Bezüge; freie Beförderung]
1Die Mitglieder des Landtags haben Anspruch auf angemessene Bezüge nach Maßgabe eines Ge‐
setzes. 2Sie erhalten das Recht zur freien Fahrt auf allen Eisenbahnen und sonstigen Beförderungs‐
mitteln der Deutschen Bahn im Lande Nordrhein-Westfalen. 3Ein Verzicht auf diese Rechte ist
unzulässig.

Zweiter Abschnitt
Die Landesregierung

[Zusammensetzung der Landesregierung]
Die Landesregierung besteht aus dem Ministerpräsidenten und den Landesministern.

[Wahl des Ministerpräsidenten; Ernennung der Minister]
(1) Der Landtag wählt aus seiner Mitte in geheimer Wahl ohne Aussprache den Ministerpräsidenten
mit mehr als der Hälfte der gesetzlichen Zahl seiner Mitglieder.
(2) 1Kommt eine Wahl gemäß Absatz 1 nicht zustande, so findet innerhalb von 14 Tagen ein zwei‐
ter, gegebenenfalls ein dritter Wahlgang statt, in dem der gewählt ist, der mehr als die Hälfte der
abgegebenen Stimmen erhält. 2Ergibt sich keine solche Mehrheit, so findet eine Stichwahl zwischen
den beiden Vorgeschlagenen statt, die die höchste Stimmenzahl erhalten haben.
(3) 1Der Ministerpräsident ernennt und entläßt die Minister. 2Er beauftragt ein Mitglied der Landes‐
regierung mit seiner Vertretung und zeigt seine Entscheidungen unverzüglich dem Landtag an.

[Amtseid]
1Die Mitglieder der Landesregierung leisten beim Amtsantritt vor dem Landtag folgenden Amtseid:
„Ich schwöre, daß ich meine ganze Kraft dem Wohle des Landes Nordrhein-Westfalen widmen,
seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das mir übertragene Amt nach bestem Wissen und
Können unparteiisch verwalten, Verfassung und Gesetz wahren und verteidigen, meine Pflichten
gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe.“
2Der Eid kann auch ohne religiöse Beteuerung geleistet werden.

[Vorsitz in der Landesregierung]
(1) 1Der Ministerpräsident führt den Vorsitz in der Landesregierung. 2Bei Stimmengleichheit ent‐
scheidet seine Stimme.
(2) Er leitet die Geschäfte nach einer von der Landesregierung beschlossenen Geschäftsordnung.

[Richtlinienkompetenz]
(1) Der Ministerpräsident bestimmt die Richtlinien der Politik und trägt dafür die Verantwortung.
(2) Innerhalb dieser Richtlinien leitet jeder Minister seinen Geschäftsbereich selbständig und unter
eigener Verantwortung.
(3) Bei Meinungsverschiedenheiten über Fragen, die den Geschäftsbereich mehrerer Mitglieder der
Landesregierung berühren, entscheidet die Landesregierung.

Artikel 49

Artikel 50

Artikel 51

Artikel 52

Artikel 53

Artikel 54

Artikel 55
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Die fetten Zahlen verweisen auf die laufenden Nummern der Gesetze (vgl. Inhaltsverzeichnis), die
mageren auf die Artikel, Paragraphen und Nummern.

Abfallberatung 50 3
Abfallbilanzen 50 7
Abfallentsorgungsanlagen geeigneter Standort 50 13,

Selbstüberwachung 50 16, Veränderungssperre 50 14
Abfallrecht Vollzug 50 17, ff.
Abfallstoffe Aufbewahrung 60 44
Abfallwirtschaftskonzept, kommunales 50 6
Abfallwirtschaftsplanung 50 10, ff.
Abflusseinrichtungen 111 28
Abgabenbescheide 35 14
Abgrabungen Genehmigung 64 3, s. Abgrabungsgeneh‐

migung; Genehmigungspflicht 64 3
Abgrabungsgenehmigung Aufhebung 64 9, Erlöschen

64 9, Form 64 4, Inhalt 64 7, Sicherheitsleistung 64 10,
Teilgenehmigung 64 6, Verfahren 64 4, Vorbescheid 64
5

Abgrabungsgesetz 64
Abrufverfahren automatisiertes 24 6
Abschiebungshaftvollzugseinrichtungen Vollzugs‐

dienst in – 26 117
Abwahl 34 46d
Abwässer 111
Abwasserbeseitigung 51 43, ff.
Abwasserbeseitigungskonzept 51 47
Abwassereinleitungen Überwachung 51 94
Abwasserüberlassungspflicht 51 48
Abwasser- und Fremdwasserbeseitigung Umlage von

Kosten 51 54
Akteneinsicht durch Beteiligte Verwaltungsverfahren

21 29
Aktives Wahlrecht 34 7
Alleen 52 41
Alternierende mobile Arbeit Beamtenverhältnis 26 60
Altersgrenze bei Beamten 26 31, Hinausschieben der –

26 32
Altersteilzeit Beamte 26 66, 133
Altersurlaub Beamte 26 133
Ambulanter sozialer Dienst der Justiz 110 31
Amtliche Beglaubigungen Verwaltungsverfahren 21 33,

34
Amtsanwälte/-anwältinnen 110 26
Amtsbezeichnung 26 77, f.
Amtseid Verfassungsgerichtshof 10 93
Amtsgerichte 110 11
Amtsgericht Gelsenkirchen-Buer Aufhebung 110 11a
Amtshilfe Auswahl der Behörden 21 6, Durchführung

21 7, Grenzen 21 5, Kosten 21 8, -pflicht 21 4, Voraus‐
setzungen 21 5

Amtssprache Verwaltungsverfahren 21 23
Amtsverschwiegenheit Dienstkräfte der Sparkasse 90

23
Analoge Übertragung Umstellung auf digitale 81 27, ff.
Anhörung Beteiligter Verwaltungsverfahren 21 28
Anlagen der Außenwerbung 70 28
„Anonymisieren“ Begriff 24 4
Anpassung öffentlich-rechtlicher Vertrag 21 60
Anschlusspfändung 22 38
Anschluss- und Benutzungszwang 30 9, 31 7
Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige 30

114a
Anstaltsseelsorge 10 20
Antragsruhestand 26 33
Apotheke Ladenöffnungszeiten 91 7
Arbeit 10 24
Arbeitnehmermitbestimmung 30 108a
Arbeitsgemeinschaften bei Teilzeitbeschäftigung 101

43a, Referendariat 101 43, 44, 45
Arbeitsgerichte 110 14, f.
Arbeitsschutz Beamte 26 74
Arbeitszeit an Sonn- und Feiertagen 91 10, Beamte 26

60
Arrestanordnung 22 53
Aufenthaltsräume 60 46
Aufenthaltsrelevante Maßnahmen 40 34, ff.
Aufenthaltsüberwachung, elektronische 40 34c
Aufenthaltsvorgabe 40 34b
Aufgaben der Gemeinden 30 3
Aufgebotsverfahren 110 57, ff.
Aufschichtungen 111 31
Aufsicht 30 119, Anfechtung von Aufsichtsmaßnahmen

30 126, Anordnungsrecht und Ersatzvornahme 30 123,
Auflösung des Rates 30 125, Beanstandungs- und Auf‐
hebungsrecht 30 122, Behörden 30 120, Bestellung
eines Beauftragten 30 124, über Gemeinden 30 11,
Zwangsvollstreckung 30 128

Auftragsangelegenheiten 20 16, 31 64
Auftragsproduktionen 81 37
Aufwandsentschädigung 30 46
Aufzeichnungspflicht Sendungen 81 43
Aufzüge 60 33, ff.
Ausgeschlossene Personen Verwaltungsverfahren 21 20
Ausgleichsrücklage 31 56a, 32 23a, 33 19a
Auskunftspflicht gegenüber Polizei 40 9
Auskunftsrecht Beamte 26 86
Auslagen 23 10, Säumniszuschlag 23 18
Ausschüsse 21 88, ff.
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Ausschüsse im Gemeinderat Bildung 30 57, hybride
Sitzungen 30 58a, Zusammensetzung 30 58

Außenwände 60 28
Außerordentliche Zuständigkeit Ordnungsbehörden 42

6, Polizeibehörde 41 14
Austauschvertrag 21 56
Automatisierte Einzelentscheidung 24 46
Automatisiertes Abrufverfahren 24 6

Bahnhof Ladenöffnungszeiten 91 9
Barrierefreiheit Bau 60 49
Bau Außenwände 60 28, Barrierefreiheit 60 49, Brand‐

wände 60 30, Dächer 60 32, Decken 60 31, Rettungs‐
wege, Treppen, Aufzüge 60 33, ff.; tragende Wände,
Stützen 60 27, Trennwände 60 29, Verwaltungsverfah‐
ren 60 64, ff.

Bauantrag 60 70, 71
Bauarten 60 17
Bauaufsichtliches Prüfzeugnis 60 22
Bauaufsichtliche Zulassung 60 21
Bauaufsichtliche Zustimmung 60 79
Bauaufsichtsbehörden 60 57, ff.
Bauausführung 60 9, ff.; Brandschutz 60 12, Erschütte‐

rungsschutz 60 15, Schallschutz 60 15, Standsicherheit
60 12, Verkehrssicherheit 60 16, Wärmeschutz 60 15

Baubeginn 60 74
Baubestimmungen technische 60 88
Baubeteiligte 60 52, ff.
Baudenkmäler Begriff 61 2
Baugenehmigung 60 74
Baugenehmigungsverfahren 60 64, f.; vereinfachtes 60

64
Baugesetzbuch-DVO 60a
Bauherrschaft 60 53
Baulast 60 85
Baulastenverzeichnis 60 85
Bauleiter 60 56
Bauleitplanung Anpassung an Ziele/Grundsätze der

Raumordnung/Landesplanung 63 20
Bauliche Anlage 60 9, ff.; an Straßen 70 25
Baumschutzsatzung 52 49
Bauordnung 2018 60
Bauprodukte 60 18, ff.; CE-gekennzeichnete 60 19,

Verwendbarkeitsnachweis 60 20
Baustelle 60 11
Baustoffe Brandverhalten 60 26, ff.
Bautechnische Nachweise 60 68
Bauteile Brandverhalten 60 26, ff.
Bauten fliegende 60 78
Bauüberwachung 60 83
Bauvorhaben verfahrensfreie 60 62
Bauvorlageberechtigung 60 67
Bauvorlagen 60 70

Bauvorschriften örtliche 60 89
Bauzustandsbesichtigung 60 84
Beamte Landtag 26 106, Verfassungsgerichtshof 26

106a
Beamteneid 10 80
Beamtengesetz 26
Beamtengruppen, besondere Dienstkleidung 26 113,

f.; Dienstunfähigkeit 26 115, Erholungsurlaub 26 122,
Freie Heilfürsorge 26 113, Gemeinschaftsunterkunft,
Verpflegung 26 111, Ruhestand 26 115, Staatsangehö‐
rigkeit 26 121, wissenschaftliches und künstlerisches
Personal an Hochschulen 26 120

Beamtenrechte Verlust 26 29
Beamtenverhältnis 26 3, ff.; alternierende mobile Ar‐

beit 26 60, Altersgrenze 26 31, Altersteilzeit 26 66,
andere Bewerber 26 12, Anforderungen für Staatsan‐
gehörige der Mitgliedstaaten der Europäischen Union
26 11, Antragsruhestand 26 33, Arbeitsschutz 26 74,
Arbeitszeit 26 60, 110, Arten und Verlängerung 26
122, Aufstieg 26 23, auf Zeit 26 4, Auskunftsrecht 26
86, Beendigung 26 27, ff.; Beförderung 26 19, Befrei‐
ung von Amtshandlungen 26 47, Beihilfeakten 26 84,
Beihilfen in Geburts-, Krankheits-, Pflege- und Todes‐
fällen 26 75, Benachteiligungsverbot 26 69, Diensteid
26 46, Dienstkleidung 26 45, Dienstunfähigkeit 26 33,
Dienstzeugnis 26 92, Einstweiliger Ruhestand 26 37,
ff.; Elternzeit 26 74, Erholungsurlaub 26 71, Ernen‐
nung, Zuständigkeit und Wirkung 26 16, Ernennung
auf Lebenszeit 26 15, Ersatz von Sachschäden 26 82,
Familienpflegezeit 26 67, Fernbleiben vom Dienst 26
62, Feuerwehrtechnischer Dienst 26 116, Fortbildung
und Personalentwicklung 26 42, ff.; Gnadenerweis 26
30, Höchstaltersgrenze 100 39a, Informationspflicht
bei langfristiger Beurlaubung 26 68, Juniorprofessoren
26 124, Mehrarbeit 26 61, Mobilitätssicherung 26 10,
Mutterschutz 26 74, Nachteilsausgleich 26 20, Neben‐
tätigkeit 26 125, Nebentätigkeitspflicht 26 48, Perso‐
nalakten 26 83, Pflegezeit 26 67, Probezeit 26 13,
Rechtsweg 26 104, ff.; Ruhestand 26 31, 34, 36, 114,
Schadensersatzpflicht 26 80, Teilzeitbeschäftigung und
Urlaub aus familiären Gründen 26 64, Urlaub aus
anderen Anlässen, Mandatsträger 26 72, Urlaub aus
arbeitsmarktpolitischen Gründen 26 70, Verbot der An‐
nahme von Belohnungen, Geschenken und sonstigen
Vorteilen 26 59, Verfahren und Rechtsfolgen bei nich‐
tiger oder rücknehmbarer Ernennung 26 17, f.; Vertre‐
tung bei Klagen aus dem – 26 104, Vorbildungsvor‐
aussetzungen 26 8, Wechsel innerhalb des Landes 26
24, ff.; Wiederaufnahmeverfahren 26 29, Wiederher‐
stellung der Dienstfähigkeit 26 35, Zugangsvorausset‐
zungen zu den Laufbahnen 26 6

Beamtenverhältnis auf Probe Ämter mit leitender
Funktion im – 26 21

Beamter Einstellung 15 48, Einweisung in Planstelle 15
49, Stellen auf Widerruf 15 48

Bebauung Grundstück 60 4, ff.; nicht überbaute Flächen
60 8

Befragung 40 9
Begnadigungsrecht Ministerpräsident 10 59
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Begnadigungsverfahren Verarbeitung personenbezoge‐
ner Daten 24 23

Behelfsbauten 60 51
Beigeordnete 30 71
Beihilfeakten Beamte 26 84
Beiträge 35 8
Beitragsausfall Erstattung von – für kommunale

Straßenausbaumaßnahmen 35 8a
Bekanntgabe VA 21 41
Benachteiligungsverbot von Beamten 26 69
Benutzungsgebühren 35 6, Entstehung 23 26, Fälligkeit

23 26, Gebührenbemessung 23 25, Gebührenordnung
23 24, Kostengläubiger 23 27, Kostenschuldner 23 28

Berechtigungsscheine Prüfung 40 13
Bergwerkseigentum Aufhebung 110 100, Eintragungs‐

ersuchen 110 98
Berichtspflichten gegenüber Landtag 40 68
Beschlussfähigkeit Kreistag 31 34, Landschaftsver‐

sammlung 32 10
Beteiligung Nachbarn 60 72, Öffentlichkeit 60 72
Beteiligungsfähigkeit Verwaltungsverfahren 21 11
Betriebsgeheimnisse 21 3b, Schutz 25 8
Bevollmächtigte Verwaltungsverfahren 21 14
Bevorzugte Befriedigung Klage auf 22 24
Beweismittel Verwaltungsverfahren 21 26
Bewerber Kreiswahlvorschlag 11 18
Bezirksplaner 63 9
Bezirksplanungsbehörde 63 3
Bezirksregierung 20 8, im Verwaltungsvollstreckungs‐

verfahren 22a 7, sachliche Zuständigkeit 41 12
Bezirksvertretungen 30 36, Aufgaben 30 37
Bezirksverwaltungsstellen 30 38
Biologische Stationen 52 71
Biosphärenregionen 52 37
Biotope gesetzlich geschützte 52 42
Biotopverbund 52 35
Blitzschutzanlagen 60 45
Bodendenkmäler 61 14, ff.; Begriff 61 2, erlaubnis‐

pflichtige Maßnahmen 61 9, Nutzung 61 8
Bodenerhöhungen 111 30
Bodenschätze Gewinnung 61 39
Brandschutz Bauausführung 60 14
Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen 60 26, ff.
Brandwände 60 30
Braunkohlenausschuss 63 20, ff.
Braunkohlenpläne 63 25, ff.
Briefwahl 34 26, Durchführung 11 28, Vorstand 11 31,

34 27
Buchführung über Landeshaushalt bei Landesbetrie‐

ben 15 74, Bilanzierung nach HGB 15 71a, Buchung
nach Haushaltsjahren 15 72, Nachweis 15 71

Bürger ehrenamtliche Tätigkeit 31 24

Bürgerbegehren 30 26, 31 23, Transparenzpflichten 31
23a

Bürgerentscheid 30 26, 31 23, Transparenzpflichten 31
23a

Bürgerfunk im lokalen Hörfunk 81 40a
Bürgermedien 81 40
Bürgermeister/Bürgermeisterin 26 118, Abwahl 30

66, Aufgaben und Stellung 30 62, Stellvertretung 30
67, Teilnahme an Sitzungen 30 69, Verpflichtungser‐
klärungen 30 64, Vertretung 30 68, Vertretung der Ge‐
meinde 30 63, Wahl 30 65

Carsharing Sondernutzung durch stationsbasiertes – 70
18a

Chancengerechtigkeit Ausschuss für – 30 27

Dächer 60 32
Dachtraufe 111 27, 28
Daten automatisierter Abruf durch Behörden 44 7
Daten, personenbezogene Benachrichtigung im Falle

der Verletzung des Schutzes – 40 33a, Beschränkung
der Informationspflicht 24 11, ff.; Datengeheimnis 24
41, Erhebung bei Dritten/nichtöffentlichen Stellen 24
7, Garantien zum Schutz 24 15, Grundsätze der Verar‐
beitung 24 6, ff.; Löschung 24 10, Verarbeitung 24
37, ff.; Verarbeitung im Begnadigungsverfahren 24 23,
Verfahren bei Übermittlung 24 44, Weiterberarbeitung
zu wissenschaftlichen Zwecken 40 24a, Weiterverar‐
beitung 40 22, ff.; Weiterverarbeitung zu besonderen
Zwecken 40 24, Zulässigkeit der Verarbeitung 24 3

Datenabgleich durch Polizei 40 25
Datenanbietung an Archive 44 3
Datenberichtigung 40 32
Datenerhebung 40 11, ff.; bei öffentlichen Veranstaltun‐

gen 40 15, durch die Überwachung der laufenden Tele‐
kommunikation 40 20c, durch Einsatz von Personen
40 19, durch Observation 40 16a, durch polizeiliche
Beobachtung 40 21, durch verdeckten Einsatz techni‐
scher Mittel 40 17, 18, durch verdeckten Ermittler
40 20, molekulargenetische Untersuchungen zur Iden‐
titätsfeststellung 40 14a, Schutz des Kernbereichs pri‐
vater Lebensgestaltung 40 16, zur Eigensicherung 40
15b

Datenlöschung 40 32
Datennutzung, Polizei Zweckbindung 40 23
Datenschutz 80 12, 81 46, ff.; bei sonstigen Anbietern

von Telemedien 81 51a, Landesbeauftragte/r für Da‐
tenschutz und Informationsfreiheit 24 25, 60, f., ff.;
Polizei 42 24, Rechte der betroffenen Personen 24 11,
ff.; Sicherstellung 24 2, Überwachung bei der LfM 81
50

Datenschutzaufsicht für den privaten Rundfunk 81 49,
über journalistisch-redaktionell gestaltete Angebote bei
Telemedien 81 49

Datenschutzbeauftragte/r 10 77a, der Veranstalter 81
48, Verschwiegenheitspflicht 24 31, Verschwiegen‐
heitspflicht, Zeugnisverweigerungsrecht und Abberu‐
fung 24 31, Zeugnisverweigerungsrecht 24 31
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Datenschutz-Folgenabschätzung 24 24, 56
Datenschutzgesetz Anwendungsbereich 24 5, Ein‐

schränkung von Grundrechten 24 71, Zweck 24 1
Datenschutz-GrundV besondere Verarbeitungssituatio‐

nen außerhalb des Anwendungsbereichs 24 21, ff.;
Durchführungsbestimmungen 24 6, ff.

Datenschutzkontrolle 40 33c, unabhängige 16 15
Datenschutzverstöße vertrauliche Meldung 24 66
Datenspeicherung, Polizei Dauer 40 22, Zweckbindung

40 23
Datensperrung 40 32
Datenübermittlung 40 26, an andere öffentliche Stellen

44 4, an Drittstaaten und an internationale Organisa‐
tionen 24 62, ff.; an öffentlich-rechtliche Religionsge‐
sellschaften 44 5, an Polizei 40 30, im Bereich der
Europäischen Union und deren Mitgliedstaaten 40 28,
im innerstaatlichen Bereich 40 27, ff.; im internationa‐
len Bereich 40 29, regelmäßige 24 6, Verantwortung
24 8

Datenveränderung, Polizei Zweckbindung 40 23
Datenverarbeitung 44 2, allgemeine Informationen 24

47, Auftragsverarbeiter 24 52, ff.; Auskunftsrecht 24
49, Benachrichtigung Betroffener 24 48, für publizis‐
tische Zwecke 81 46, Recht auf Berichtigung, Lö‐
schung, Einschränkung 24 50, Rechte der betroffenen
Personen 24 47, ff.; Schadensersatz 24 68, Sicherheits‐
anforderungen 24 58, Zulässigkeit 24 9

Decken 60 31
Deichbau Duldungs- und Gestattungsverpflichtungen,

Betretungsrechte, Mitwirkungspflichten 51 97, ff.
Dekan/in 100 27
Denkmalbehörden 61 21, Zuständigkeit 61 21
Denkmalbereiche 61 10, f.; Begriff 61 2, Unterschutz‐

stellung 61 5
Denkmäler Begriff 61 2, bewegliche 61 19, f.; Erhal‐

tung 61 7, Übernahme 61 32, Veräußerungsanzeige
und Anzeigepflicht 61 6, vorläufiger Schutz 61 4,
Zulässigkeit der Enteignung 61 33, zur Religionsaus‐
übung 61 38

Denkmalfachämter 61 22
Denkmalförderung 61 35
Denkmalliste 61 23
Denkmalpflege 61 30, Aufgaben 61 1, Aufgabenüber‐

tragung 61 40
Denkmalpflegeplan 61 30
Denkmalpreis 61 29
Denkmalrat 61 28
Denkmalschutz Aufgaben 61 1, Rücksichtnahmegebot

61 3, Verfahrensregelungen 61 23, ff.; Vorkaufsrecht
61 31

Denkmalschutzgesetz 61
Dienstaufsicht 20 11, 12, 41 5
Dienstaufsichtsbehörden 20 12
Diensteid 26 46
Dienstfähigkeit von Beamten Wiederherstellung 26 35

Dienstherr Leistungen 26 79, Übergang eines Scha‐
densersatzanspruchs 26 81, Zahlung durch den – bei
Schmerzensgeldansprüchen 26 82a

Dienstkleidung 26 45, 112, f.
Dienstunfähigkeit Beamte 26 33, 34, 115
Dienstzeugnis Beamte 26 92
Digitale terrestrische Übertragungskapazitäten Pilot‐

versuch 81 10b, Zuordnung 81 10a, Zuweisung 81 28
Digitale Übertragung 81 27, ff.
Digitalisierte Kabelanlagen 81 21
Direktor des Landschaftsverbands 32 17, ff.; Bean‐

standungsrecht 32 19, Befugnisse 32 17, Sitzungsteil‐
nahme 32 18

Dokumente auszulegende 21 27b
Dokumentengebühr im Verwaltungsvollstreckungsver‐

fahren 22a 14
DolmetscherInnen und ÜbersetzerInnen 110 33, ff.
Druckwerke Begriff 80 7
Durchsuchung Personen 40 39, Sachen 40 40, Wohnun‐

gen 40 41, 42

Ehrenamt 31 24
Ehrenamtliche Tätigkeit 21 81, 30 28, 31 24, ff.; Ab‐

lehnungsgründe 30 29, Ausschließungsgründe 30 31,
Entschädigung 30 33, Treuepflicht 30 32, Verschwie‐
genheitspflicht 30 30

Ehrenbeamte 26 107, 31 62
Ehrenbürgerrecht und Ehrenbezeichnung 30 34
Eidesstattliche Versicherung Abnahmegebühr 22a 16
Eigenbetriebe 30 114
Eigenproduktionen 81 37
Einfriedungen 111 32, ff.
Eingriffsintensive Maßnahmen Benachrichtigung 40

33, Protokollierung 40 33b
Einstweiliger Ruhestand von Beamten 26 37, ff.
Einwendungen gegen Vollstreckung 22 7
Einwohner 31 20, Anregungen 31 21, Beschwerden 31

21, ehrenamtliche Tätigkeit 31 24
Einwohnerantrag Kreis 31 22
Einwohner und Bürger der Gemeinde 30 21, Pflichten

der Gemeinde 30 22, Unterrichtung 30 23
Einzelentscheidung, automatisierte 24 46
Einziehung Rückübertragung 70 12, Straße 70 7, Vor‐

kaufsrecht 70 12
Elektronische Kommunikation 21 3a
Elektronisches Verfahren 21 71e
Elternrecht 10 8
Elternzeit Beamte 26 74
Energiewirtschaftliche Betätigung 30 107a
Enteignung 62, s. Enteignungsverfahren; Ausdehnung

62 7, Beschränkung 62 7, Ersatz 62 6, Gegenstand 62
3, Umfang 62 7, Verfahren 62 18, ff.; von Grundstü‐
cken 62 5, Zulässigkeitsvoraussetzungen 62 4, Zweck
62 2
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Enteignungsantrag 62 19, unvollständige Anträge 62
20

Enteignungsbeschluss 62 30, Aufhebung 62 36, Aus‐
führung 62 33

Enteignungsverfahren Antrag 62 19, 20, Beteiligte 62
21, Einigung 62 27, Enteignungsbeschluss 62 30, 33,
36, Entschädigung bei Wiedereinsetzung in vorigen
Stand 62 22, Entscheidung 62 29, Hinterlegung 62 34,
mündliche Verhandlung 62 24, 25, Planfeststellungs‐
verfahren 62 23, Teileinigung 62 28, Verfügungs- und
Veränderungssperre 62 26, Verteilungsverfahren 62 35

Entgeltliche Veröffentlichungen Kennzeichnungs‐
pflicht 80 10

Entlassung aus dem Beamtenverhältnis 26 27, f.
Entschädigung bei Enteignung außerhalb der förmli‐

chen Enteignung 62 41, Berechtigter 62 9, durch Ge‐
währung anderer Rechte 62 17, für andere Vermögens‐
nachteile 62 11, für Rechtsverlust 62 10, Grundsätze
62 8, in Geld 62 15, in Land 62 16, Nebenberechtigte
62 12, Verpflichteter 62 9

Entschädigungsanspruch 40 67
Entschädigungsberechtigter 62 9
Entschädigungsverpflichteter 62 9
Entsorgungsträger öffentlich-rechtliche 50 5, öffent‐

lich-rechtlicher 50 5, Satzung 50 9
Ergänzungsvorbereitungsdienst 101 57
Erholungsurlaub, Beamte 26 71, 121
Erholungsverkehr Schäden 52 59
Erkennungsdienstliche Maßnahmen 40 14
Erlass Gebühren 23 19
Ermessen 21 30
Eröffnungsbilanz 30 92, Haushalt 30a 54, ff.
Ersatzvornahme 22 59, 40 51, 52, 56
Ersatzzwangshaft 22 61, 40 51, 54, 56
Erschütterungsschutz Bauausführung 60 15
Erste juristische Staatsprüfung Aufsichtsarbeiten 101

13, 14, Einsichtnahme in Prüfungsarbeiten 101 23,
Freiversuch 101 25, Gesamtnote 101 29, mündliche
Prüfung 101 15, Prüfungsabschnitte 101 2, 10, Prü‐
fungsgegenstand 101 11, Prüfungsnoten 101 17, Wie‐
derholung 101 24, Wiederholung zum Zwecke der No‐
tenverbesserung 101 26, Zeugnisse 101 29, Zulassung
101 7, 9, Zweck 101 2

Erwachsenenbildung 10 17
Erziehung 10 7
Europäische Produktionen 81 37
Europäische Verwaltungszusammenarbeit 21 8a, ff.
Exmatrikulation an Hochschulen 100 51
Experimentierklausel 32 32a, 81 30
Ex-post-Konjunkturkomponente 15 18e

Fachaufsicht 20 11, 13, 41 5
Fachaufsichtsbehörden 20 13
Fachausschüsse Befugnisse 32 13, Beschlussfassung 32

14, Bildung 32 13, Freistellung 32 16, Hybride Sitzun‐

gen 32 13a, Pflichten der Mitglieder 32 15, Sitzungen
32 14

Fachbereichskonferenz 100 23
Fahndung, strategische 40 12a
Fähren 51 120
Fahrradabstellplätze 60 48
Familie Schutz 10 5
Familienpflegezeit Beamte 26 67
Familiensachen Ausführungsbestimmungen 110 72, ff.
Feiertage 10 25
Fenster- und Lichtrecht 111 4, ff.
Feuerungsanlagen 60 42
Feuerwehrtechnischer Dienst Beamte 26 116
Fideikomissbehörde 110 94
Finanzausschuss 30 59
Finanzbuchhaltung 30 94
Finanzgerichte 110 18
Finanzgerichtsbarkeit 110 113
Finanzmittel, fremde 30a 15
Finanzplan 15 31
Finanzplanung 30a 1, ff.
Finanzwesen 10 81, ff.
Fiskalische Betriebe 10 88
Fixierung festgehaltener Personen 40 37a
Fliegende Bauten 60 78
Flughafen Ladenöffnungszeiten 91 9
Förmliches Verwaltungsverfahren 21 63, Anhörung

der Beteiligten 21 66, Entscheidung 21 69, 70, Mitwir‐
kung von Zeugen und Sachverständigen 21 65, münd‐
liche Verhandlung 21 67, 68

Forstwirtschaft 52 4
Fortlaufende Bezüge Pfändung 22 43
Fraktionen 30 56
Freie Religionsausübung 10 19
Freiheitsentziehung 40, s. Gewahrsam; Vollzugshilfe 40

49
Freiverband 33 4
Freiversuch juristische Staatsprüfung 101 25
Freiwillige Gerichtsbarkeit Ausführungsbestimmungen

110 72, ff.; Verfahrenskosten 110 127, ff.
Fremdenverkehrsbeiträge 35 11
Fristen Verwaltungsverfahren 21 31
Früchte Pfändung 22 29, 35
Führungsaufsichtsstelle 110 10a

Garagen 60 48
Gartendenkmäler 61 12, f.
Gebietsänderungen 30 17, Verfahren 30 19, Wirkungen

30 20
Gebietsänderungsverträge 30 18
Gebietsbestand der Gemeinde 30 16
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Gebietsentwicklungspläne 63 14, Aufstellung 63 15,
Bekanntmachung 63 16, Erarbeitung 63 15, Genehmi‐
gung 63 16

Gebühren 35 4, für Beiträge/Umlagen der Wasser-
und Bodenverbände/Zweckverbände 35 7, Säumniszu‐
schlag 23 18

Gebührenarten in der Verwaltungsvollstreckung 22a 8
Gebührenbefreiung 23 6
Gebührenbemessung 23 9, Benutzungsgebühren 23 25
Gebührenberechnung im Verwaltungsvollstreckungs‐

verfahren 22a 17
Gebührenfreiheit persönliche 23 8, sachliche 23 7
Gebührengesetz Gegenstand des Gesetzes 23 1
Gebührenordnungen 23 2
Gebührensätze Bemessung 23 3, Bemessungsarten 23 4
Gebühren und Auslagen 110 129c, Hinterlegungssa‐

chen 110 129a
Gegendarstellung 81 44, Rechtsweg 81 45
Gegendarstellungsanspruch 80 11
Geheimhaltung 30 6
Geländeoberflächen Bebauung 60 8
Geld Pfändung 22 30
Geldforderungen Pfändung 22 40, vollstreckbare 22 1
Gemeinde Beteiligung von Kindern und Jugendlichen

30 27a, Haushaltsgrundsätze 30 75, Haushaltsplan 30
79, Haushaltssatzung 30 78, 80, 81, Haushaltssiche‐
rungskonzept 30 76, Interessenvertretungen 27b, In‐
ventur, Inventar und Vermögensbewertung 30 91, Ver‐
mögensgegenstände 30 90, vorläufige Haushaltsfüh‐
rung 30 82

Gemeindebedienstete 30 70, ff.
Gemeindebezirke 30 39
Gemeindegebiet 30 15
Gemeindegliedervermögen 30 99
Gemeindeordnung 30
Gemeinderat 30 40, Abstimmungen 30 50, Beschlussfä‐

higkeit 30 49, Eil-, Dringlichkeitsentscheidungen 30
60, Einberufung 30 47, Einberufungen von Sitzungen
in besonderen Ausnahmefällen 30 47a, Geschäftsord‐
nung 30 51, Kontrolle der Verwaltung 30 55, Zustän‐
digkeit 30 41

Gemeindesteuern 10 79
Gemeindestraßen beschränkt-öffentliche 70 48,

Straßenbaulast 70 47
Gemeindliche Einrichtungen und Lasten 30 8
Gemeindliches Einvernehmen Ersetzen 60 73
Gemeingebrauch Beschränkung 70 15, Straße 70 14
Gemeinschaftsproduktionen 81 37
Genehmigungsfiktion Verwaltungsakt 21 42a
Genehmigungsfreistellung 60 63
Gerichtsbarkeiten Bestimmungen 110 21, ff.
Gerichtsvollzieher/-innen 110 30
Geschäftsgeheimnisse 21 3b, Schutz 25 8

Gesetzesbeschluss 10 66
Gesetzesverkündung 10 71
Gesetzgebung Initiative 10 65
Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psy‐

chischen Krankheiten 45
Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit 33
Gestattungsverfahren 60 61
Gewahrsam 40 35, Behandlung festgehaltener Personen

40 37, Dauer der Freiheitsentziehung 40 38, richterli‐
che Entscheidung 40 36

Gewaltenteilung 10 3
Gewässer Eigentumsverhältnisse 51 3, Freihaltung 52

64, Verlagerung 51 9
Gewässer, oberirdische Bewirtschaftung 51 17, ff.
Gewässeraufsicht 51 93, ff.; Kosten 51 96
Gewässerausbau 51 68, ff.; Duldungs- und Gestattungs‐

verpflichtungen, Betretungsrechte, Mitwirkungspflich‐
ten 51 97, ff.

Gewässerbewirtschaftung 51 12, ff.
Gewässerrandstreifen 51 31
Gewässerschutzbeauftragte 51 60
Gewässer- und Deichschau 51 95
Gewässerunterhaltung 51 61, ff.
Giroverbände 90 32, ff.
Gläubiger im Verwaltungsvollstreckungsverfahren 22a

4
Gläubigerfiktion 22 4a
Gleichstellung 30 5
Gleichstellungsbeauftragte an Hochschulen 100 24
Gnadenerweis bei Beendigung des Beamtenverhältnis‐

ses 26 30
Gold Pfändung 22 33
Grenzabstände bestimmte Bäume 111 41, Gebäude 111

1, ff.; Hecken 111 42, Rebstöcke 111 41, Sträucher 111
41, Verdoppelung 111 43, Wald 111 40

Grenzständige Gebäude 111 23a
Grenzwand Anbau 111 20, Begriff 111 19, besondere

Gründung 111 21, einseitige 111 23, Errichten einer
zweiten – 111 22

Grundbuchordnung Ausführungsbestimmungen 110
92, ff.

Grundrechte 10 4, ff.; Einschränkung durch Daten‐
schutzgesetz 24 71, Einschränkungen 47 33

Grundstück Abstandsflächen 60 6, Außenwerbung, Wa‐
renautomaten 60 10, Bebauung 60 4, ff.; Zugang, Zu‐
fahrt 60 5

Grundstücksteilung 60 7
Grundwasserbewirtschaftung 51 32, ff.
Gütestellen 110 45

Hafen- und Ufergeldtarife 51 119
Hammerschlags- und Leiterrecht 111 24, 25
Handelsgesetzbuch Ausführungsbestimmungen 110

130, f.
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Handlungsfähigkeit Verwaltungsverfahren 21 12
Härteausgleich 62 13
Hauptausschuss 30 59
Haushalt Bilanz 30a 42, Buchführung 30a 28, Eröff‐

nungsbilanz 30a 54, ff.; gemeindliche Leistungsfähig‐
keit 30 33a, Inventar 30a 29, Inventur 30a 29, f.;
Jahresabschluss 30a 38, ff.; Schulden 30a 33, ff.; Ver‐
mögen 30a 33, ff.

Haushaltsjahr 15 4
Haushaltsplan Bedeutung 15 2, Feststellung 15 1, lan‐

desunmittelbarer juristischer Personen 15 105, ff.; Wir‐
kungen 15 3

Haushaltsplan, Aufstellung des Bruttoveranschlagung
15 15, Einzel- und Gesamtplan 15 13, Entwurf 15
28, f.; Ergänzung 15 32, Fälligkeitsprinzip 15 11, Gel‐
tungsdauer 15 12, Landesbetriebe 15 26, Leistungsbe‐
zug 15 17a, Selbstbewirtschaftungsmittel 15 15, Über‐
schuss 15 25, Übersichten 15 14, Vorlage 15 30

Haushaltsplan, Ausführung des Beamte 15, s. dort;
Betriebsmittel 15 43, Billigkeitsleistungen 15 53, Brut‐
tonachweis 15 35, Einzelnachweis 15 35, Erhebung
von Einnahmen und Ausgaben 15 34, Gewährleistun‐
gen 15 39, Grundstücke 15 64, Kassenmittel 15 43,
Landesrechnungshof 15 69, Maßnahmen von finanziel‐
ler Bedeutung 15 40, öffentliche Ausschreibung 15 55,
Personalausgaben, besondere 15 51, Planstellen 15 49,
f.; Rücklagen 15 62, Sperre 15 36, 41, über- und außer‐
planmäßige Ausgaben 15 37, Vermögensgegenstände,
Erwerb und Veräußerung 15 63, Verträge 15 57, f.;
Vorhaben, große 15 54, -wegfall- und Umwandlungs‐
vermerke 15 47, Zuständigkeiten 15 68

Haushaltsplanung 30a 1, ff.; weitere Vorschriften 30a
18

Haushaltssatzung Kreise 31 54
Haushaltssicherungskonzept 30a 5, Kreise 31 56b,

Landschaftsverband 32 23b
Haushaltsüberschreitungen 10 85
Haushalts- und Rechnungswesen Modernisierung 15

17b
Haushaltswirtschaft 30a 20, ff.
Haushaltswirtschaftliche Sperre 30a 25
Heilquellenschutzgebiete 51 36, 113
Heilung Verfahrens- und Formfehler eines VA 21 45
Hochschulen 10 16, Akkreditierungsverfahren 100 73,

Anerkennung 100 72, ff.; Anerkennungsverfahren 100
73, Aufgaben 100 3, Aufsicht 100 76, Datenschutz
100 8, dezentrale Organisation 100 26, ff.; Exmatriku‐
lation 100 51, Finanzierung, Wirtschaftsführung 100
5, Forschung 100 71, f.; Freiheit 100 4, Gasthörer/in‐
nen 100 52, Gebühren 100 73, Geschlechtergerechte
Zusammensetzen der Gremien 100 11b, Kanzler/in
100 19, Kirchenverträge 100 80, kirchliche 100 74,
Kostentragung 100 73, Lehrerbildung 100 30, Lehre
und Studium 100 58, ff.; Mitgliederinitiative 100 11a,
mitgliedschaftsrechtl. Sonderregelungen 100 79, Mit‐
gliedschaft und Wirkung 100 9, ff.; Qualitätssicherung
100 7, f.; Rechtsstellung 100 2, Rektorat 100 15, ff.;
Sendungen in – 81 40d, Studierendenschaft 100 48, 53,

ff.; zentrale Organisation 100 14, ff.; Zusammenwirken
100 77

Hochschulgesetz 100
Hochschulkonferenz 100 22b
Hochschullehrer/innen 100 35, ff.; außeruniversitäre

Forschungseinrichtungen 100 39b
Hochschulmedizin 100 31, ff.
Hochschulpersonal 100 33, ff.
Hochschulprüfungen 100 63, ff.
Hochschulrat 100 21
Hochschulversammlung 100 22a
Hochschulverträge 100 6
Hochschulverwaltung 100 25
Höchstaltersgrenze für die Einstellung in ein Beamten‐

verhältnis 100 39a
Hochwasserrisikomanagementplanung 51 87
Hochwasserrückhaltebecken 51 75, f.
Hochwasserschutz 51 77, ff.
Honorarprofessor/innen 100 41
Hypothekenforderung Pfändung 22 41

Identitätsfeststellung 40 12, molekulargenetische Un‐
tersuchungen 40 14a

Immunität Landtagsabgeordnete 10 48
Impressum 80 8
Inanspruchnahme nicht verantwortlicher Personen

40 6, 42 19
Indemnität Landtagsabgeordnete 10 47
Individualverfassungsbeschwerde 14 53
Information Begriff 25 3, der Bevölkerung 50 3
Informationsfreiheit Landesbeauftragte/r für Daten‐

schutz und Informationsfreiheit 24 25, 60, f., ff.
Informationsfreiheitsgesetz 25
Informationspflicht Beschränkung bei Erhebung perso‐

nenbezogener Daten 24 11, ff.
Informationsrecht 25 4, Presse 80 4
Informationsträger Begriff 25 3
Inseln 51 10
Installationsschächte und -kanäle 60 40
Integration Ausschuss für – 30 27

Jagdsteuer Übergangsregelung zur Erhebung 35 22
Jahresabschluss 30 95, 96, Eigenbetriebe 30 106, Prü‐

fung 30 101
Jugend Förderung 10 6, Pflege 10 6
Jugendschutz 81 35
Juniorprofessoren 26 124
Juristenausbildungsgesetz 101
Juristischer Vorbereitungsdienst 101 30, Arbeitsge‐

meinschaften 101 43, 44, 45, Ausbildung in der Praxis
101 41, Ausbildungslehrgänge 101 37, Ausbildungs‐
ziel 101 39, Beendigung 101 31, Dauer 101 35, dienst‐
rechtliche Stellung 101 32, Einteilung 101 35, Entlas‐
sung 101 31, in Teilzeit 101 32a, in Teilzeit, Dauer 101
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35a, in Teilzeit, Einteilung der Verlängerung 101 35b,
Leitung der Ausbildung 101 33, selbständige Wahrneh‐
mung von Aufgaben 101 40, Verlängerung 101 38,
Wahlstationen 101 36

Justizgesetz 110
Justizkostenrecht 110 122, ff.
Justizprüfungsamt 101 3, Mitglieder 101 4, Zuständig‐

keit 101 6
Justizverwaltung Aufbau 110 1, ff.; Kosten 110 124, ff.
Justizverwaltungsverfahren 110 116, ff.
Justizvollzuganstalten Allgemeiner Vollzugsdienst 26

117
Justizwachtmeister Sicherheit und Ordnung 110 31a, ff.
Justizwachtmeisterdienst Aufgaben 110 30a

Kabelanlagen analoge Übertragung 81 18, digitalisierte
81 21, Weiterverbreitung 81 23, ff.

Kammern Bildung 14 59
Kartelle 10 27
Kirchenverträge 10 23
Kirchliche Stiftungen 112 11 f.
Kleinbeträge 35 13
Kommunalabgaben 35 1, 2
Kommunalabgabengesetz 35
Kommunale Arbeitsgemeinschaft Geschäftsführung 33

3, Zweck 33 2
Kommunale Gemeinschaftsarbeit Formen 33 1, öffent‐

lich-rechtliche Vereinbarung zwischen Gemeinden und
Verbänden 33 23

Kommunales Abfallwirtschaftskonzept 50 6
Kommunale Selbstverwaltung 10 78, Weiterentwick‐

lung 32 32a
Kommunale Straßenausbaumaßnahmen Erstattung

von Beitragsausfällen 35 8a
Kommunale Wahlbeamte 26 119, f.
Kommunalhaushaltsverordnung 30a
Kommunalunternehmen, Gemeinsames 33 27, f
Kommunalwahlgesetz 34
Kommunalwahlordnung 34 51
Konjunkturkomponente 15 18c, ff.
Konnexitätsausführungsgesetz 10a
Konnexitätsprinzip 10a 1, f.
Konstruktives Misstrauensvotum gegen Ministerpräsi‐

denten 10 61
Kontaktverbot 40 34b
Kontrahierungspflichten Sparkassen 90 5
Kontrollkonto 15 18h
Körperschaften Rechtsstellung der Beamten und Ver‐

sorgungsempfänger bei Umbildung 26 126, ff.
Kosten 25 11, Amtshilfe 21 8, Erstattung 23 21, Fällig‐

keit 23 17, Kommunalwahl 34 47, 48, Vollstreckung
22 20, 77

Kostenbeitrag im Verwaltungsvollstreckungsverfahren
22a 5

Kostenentscheidung 23 14, Rechtsbehelf 23 22
Kostenersatz für Haus- und Grundstücksanschlüsse 35

10
Kostenfolgenabschätzung bei wirtschaftlicher Verwal‐

tungstätigkeit 10a 3
Kostengläubiger 23 12, Benutzungsgebühren 23 27
Kostenhaftung im Verwaltungsvollstreckungsverfahren

22a 23
Kostenschuld Entstehung 23 11
Kostenschuldner 23 13, Benutzungsgebühren 23 28
Kreditaufnahmekonto 15 18f
Kreditaufnahmen Grundsätze für die Veranschlagung

15 18a, f.
Kredite 30 86
Kreisangehörige Gemeinden, zusätzliche Aufgaben

30 4
Kreisausschuss Verfahren 31 52, Zusammensetzung 31

51, Zuständigkeiten 31 50
Kreisbedienstete 31 49a
Kreise Anschluss- und Benutzungszwang 31 7, Aufsicht

31 10, Bedienstete 31 47, 49a, Bezeichnung 31 12,
Einrichtungen 31 6, Flaggen 31 13, Funktionsbezeich‐
nungen 31 11, Haushaltssatzung 31 54, Haushaltssi‐
cherungskonzept 31 56b, Kreisumlage 31 56, Lasten
31 6, Name 31 12, Satzungen 31 5, Siegel 31 13,
Sitz 31 12, Sonderumlage 31 56c, Verwaltung 31 8,
Verwaltungsvorstand 31 47, Wappen 31 13, Wesen 31
1, Wirkungsbereich 31 2, Wirtschaftsführung 31 9

Kreisgebiet 31 14, Änderung 31 16, Änderungsverträge
31 17, Bestand 31 15

Kreisgebietsänderung 31 16, Durchführung 31 18, Wir‐
kung 31 19

Kreislaufwirtschaft Grundlagen 50 4
Kreislaufwirtschaftsgesetz 50
Kreisname 31 12
Kreisordnung 31
Kreisordnungsbehörden im Verwaltungsvollstre‐

ckungsverfahren 22a 6
Kreispolizeibehörde sachliche Zuständigkeit 41 11
Kreissatzungen 31 5
Kreisstraßen Straßenbaulast 70 43
Kreistag Aufwandsentschädigung 31 31, Ausschüsse 31

41, Beschlussfähigkeit 31 34, Einberufung 31 32, Ein‐
berufung von Sitzungen in besonderen Ausnahmefäl‐
len 31 32a, Entschädigung 31 30, Fraktionen 31 40,
Freistellung 31 29, Hybride Sitzungen der Ausschüsse
31 41a, Rechte und Pflichten der Mitglieder 31 28,
Wahl der Mitglieder 31 27, Zuständigkeiten 31 26

Kreistagsbeschluss Beanstandung 31 39, Niederschrift
31 37, Widerspruch 31 39

Kreistagsmitglieder Aufwandsentschädigung 31 31,
Entschädigung 31 30, Freistellung 31 29, Rechte und
Pflichten der Mitglieder 31 28, Wahl der Mitglieder 31
27
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Kreistagssitzungen Öffentlichkeit 31 33, Ordnung 31
36, Tagesordnung 31 33

Kreisumlage 31 56
Kreisverfassung 31
Kreiswahlausschuss 11 10
Kreiswahlleiter 11 10
Kreuzungen 70 33, ff.
Kultur 10 18
Kündigung öffentlich-rechtlicher Vertrag 21 60
Kunst 10 18
Kurbeiträge 35 11
Kurzberichterstattung 81 37

Ladenöffnungszeiten 91 4, an Sonn- und Feiertagen 91
5, 6, 10, Apotheken 91 7, Aufsicht über Einhaltung 91
11, Bahnhöfe 91 9, Flughäfen 91 9, Geltungsbereich
LÖG 91 2, Sicherung 91 1, Tankstellen 91 8

Landesabfallgesetz öffentlich-rechtlicher Entsorgungs‐
träger 50 5

Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Perso‐
nalangelegenheiten der Polizei sachliche Zuständig‐
keit 41 13b

Landesamt für Natur, Umwelt und Klima 52 3
Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste sachliche

Zuständigkeit 41 13a
Landesanstalt für Medien Aufgaben 81 88, Haushalts-

und Wirtschaftsführung 81 109, ff.; Inkompatibilität 81
91, Organe 81 90, Rechtsaufsicht 81 117, Rechtsform
81 87

Landesbeauftragte/r für Datenschutz und Informati‐
onsfreiheit Aufgaben 24 27, Befugnisse 24 28, Be‐
schwerderecht 24 29, Datenschutz 24 25, ff.; Gutach‐
tertätigkeit 24 30, Informationsfreiheit 24 25, ff.; Kon‐
sultation 24 57, Tätigkeitsbericht 24 30, Zuständigkeit
als Aufsichtsbehörde 24 26

Landesbehörden Einteilung 20 2, oberste 20 3, 4, untere
20 9

Landesbetriebe 20 14a, Haushaltsplanung 15 26, Offen‐
legung von Vergütungen 15 65b, Rechnungslegung 15
87

Landesenteignungs- und Entschädigungsgesetz 62
Landesentwicklungspläne 63 13, Inhalt und Aufstel‐

lung 63 17
Landeshaushalt Ausgaben 15 6, Beauftragte 15 9,

Buchführung 15, s. dort; Grundsätze 15 7, 8, Haus‐
haltsabschluss 15 83, kassenmäßiger Abschluss 15 82,
Kreditermächtigungen 15 18, Planstellen 15 17, Unter‐
richtung des Landtags 15 10, Vermögensnachweis 15
73, Verpflichtungsermächtigungen 15 6, 16, 38

Landeshundegesetz 43
Landes-Immissionsschutzgesetz 53
Landesjustizprüfungsamt 101 48, Mitglieder 101 49
Landeskriminalamt sachliche Zuständigkeit 41 13
Landesliste 11 20
Landesmediengesetz 81

Landesmittelbehörden 20 7
Landesoberbehörden 20 6
Landesorganisationsgesetz 20
Landespersonalausschuss 26 94, ff.; Amtshilfe 26 101,

Beschlüsse 26 102, Errichtung 26 94, Geschäftsord‐
nung 26 98, Geschäftsstelle 26 100

Landesplanung allgemeine Aufgaben 63 1, Einhaltung
im Kreis 63 4, Grundsätze 63 11, Ziele 63 11

Landesplanungsbehörde 63 3
Landesplanungsgesetz 63
Landesrechnungshof 10 87, Anhörung 15 103, Aufga‐

ben 15 88, Auskunftspflicht 15 95, Jahresbericht über
Ergebnis 15 97, juristische Personen des Privatrechts
15 104, Prüfung 15 89, f.; Prüfungsergebnis 15 96,
Rechnung 15 101, Unterrichtung 15 102, Verfolgung
von Ansprüchen 15 98, Zeit und Art 15 94

Landesregierung Amtseid Mitglieder 10 53, Beamten‐
ernennung 10 58, Gesetzesvorlagen 10 56, Gesetzge‐
bungsinitiative 10 65, Gesetzgebungsnotstand 10 60,
Regierungsbildung 10 52, Vertretungsbefugnis 10 57,
Zusammensetzung 10 51

Landeswahlausschuss 11 9
Landeswahlleiter 11 8
Landeszustellungsgesetz 21a
Landgerichte 110 10
Landrat/Landrätin 26 118, Abgabe von Verpflich‐

tungserklärungen 31 43, Abwahl 31 45, als untere
staatliche Verwaltungsbehörde 31 59, Sitzungsteilnah‐
me 31 49, Verantwortung 31 60, Vertretung 31 48,
Wahl 31 44, Wahl der Stellvertretung 31 46, Zustän‐
digkeiten 31 42

Landschaftsausschuss Befugnisse 32 11, Beschlussfas‐
sung 32 14, Bildung 32 12, Entschädigung 32 16,
Pflichten der Mitglieder 32 15, Sitzungen 32 14

Landschaftsbestandteile gesetzlich geschützte 52 39
Landschaftspflege Landesförderung 52 72
Landschaftsplan 52 7, Wirkung und Durchführung 52

22, ff.
Landschaftsplanung 52 6, 14, ff.
Landschaftsrahmenplan 52 6
Landschaftsumlage 32 22
Landschaftsverband Aufgaben 32 5, Aufsicht 32 24,

ff.; Befugnisse des Direktors 32 17, Einwohnerrech‐
te 32 4, Gebiet 32 3, Gebietsänderung 32 3, Geheim‐
haltungspflicht 32 5a, Haushaltssicherungskonzept 32
23b, Rechtsform 32 2, Satzungen 32 6

Landschaftsverbandsordnung 32
Landschaftsversammlung Beschlussfähigkeit 32 10,

Bildung 32 7b, Einberufung 32 8, Einberufung von
Sitzungen in besonderen Ausnahmefällen 32 8b, Ent‐
schädigung der Mitglieder 32 16, Fraktionen 32 16a,
Öffentlichkeit 32 9, Pflichten der Mitglieder 32 15, Sit‐
zungen 32 9, Tagesordnung 32 9, Wahl Vorsitz/Stell‐
vertretungen 32 8a, Zuständigkeiten 32 7

Landtag Beamte 26 106, Beginn der Legislaturperiode
10 36, Beschlussfähigkeit 10 44, Einberufung 10 38,
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Geschäftsordnung 10 38, Gesetzgebungsinitiative 10
65, Landtagsabgeordnete 10 30, Petitionsausschuss 10
41a, Präsidium 10 38, Sitzungsöffentlichkeit 10 42,
Unterrichtung 10 40, Untersuchungsausschuss 10 41,
-verwaltung 10 39, Wahlperiode 10 34, Zusammenset‐
zung 10 30, Zusammentritt 10 37

Landtagsabgeordnete Bezüge 10 50, freie Beförderung
10 50, Immunität 10 48, Indemnität 10 47, Rechtsstel‐
lung 10 46, Wahl 10 31, Zeugnisverweigerungsrecht
10 49

Landtagssitz Verlust 11 5, Verzicht 11 6
Landwirtschaft 52 4
Landwirtschaftssachen Ausführungsbestimmungen 110

106, ff.
Laufbahnen 26 5, 110
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